
Sicherheiten für Ihre Ziele 
	 Damit gute Ideen auch finanziert werden können

Der Antragsweg ist klar und einfach 
•	 Sie beantragen bei Ihrer Hausbank einen Kredit für Investitionen oder 
	 Betriebsmittel.

•	 Die Hausbank prüft das Vorhaben und kommt zu einem positiven 
	 Ergebnis; die verfügbaren Sicherheiten reichen aber nicht aus.

•	 Gemeinsam mit der Hausbank beantragen Sie eine Bürgschaft bei der 
	 Bürgschaftsbank Hessen GmbH.

•	 Die Experten der Bürgschaftsbank prüfen das Vorhaben an Hand der 
	 eingereichten Unterlagen und eigener Recherchen. Zusätzlich  
	 fließt das Fachwissen der zuständigen Kammern und Verbände 	
	 in die Entscheidung mit ein. 

•	 Bei positiver Einschätzung erhält die Hausbank die  
	 verbindliche Zusage einer Ausfallbürgschaft.

•	 Die Hausbank schließt mit Ihnen einen 
	 Kreditvertrag und stellt die Kreditmittel 
	 zur Verfügung. 

•	 Jetzt können Sie mit Ihrem 
	 Vorhaben starten.  
	 Viel Glück und Erfolg! 

Bürgschaftsbank Hessen GmbH 

Abraham-Lincoln-Straße 38–42 
65189 Wiesbaden 

Postfach 37 07, 65027 Wiesbaden 
Telefon (0611) 1507-0 
Telefax (0611) 1507-22 

www.bb-h.de 
info@bb-h.de

Die Bürgschaftsbank Hessen GmbH 
ist Mitglied im Verband Deutscher 
Bürgschaftsbanken e. V.

Dottendorfer Straße 86 
53129 Bonn

Telefon (0228) 976-9996 
Telefax (0228) 976-8882

www . vdb-info.de 
info@vdb-info.de

 

Stand: 01.09.2008

Kosten

Bei Antragstellung berechnen wir insgesamt 
ein einmaliges Entgelt in Höhe von zzt. 1,5% 
des beantragten Kreditbetrages (zunächst 
mind. EUR 500,-, zzgl. MwSt.) 

 

Nach Übernahme der Bürgschaft beträgt die 
jährliche Bürgschaftsprovision zzt. 1,5% des 
Kreditbetrages zzgl. MwSt.

      „Mit unserer Sicherheit  
		                    zum Ziel.“

wir sprechen mittelständisch



 

Wie wird gefördert?
Eine solide Finanzierung ist das Ergebnis einer intensiven Prüfung. Wir 
prüfen die Investitionen und die Angemessenheit der Betriebsmittel 
ebenso wie die erwarteten Erfolge der geplanten Maßnahmen. 

Insbesondere fragen wir:
•	 Was soll finanziert werden?
•	 Welche Eigenmittel oder Sicherheiten können eingebracht werden?
•	 Welche Vorteile/Verbesserungen sollen mit der Finanzierung erreicht
	 werden?

Unsere Spezialisten sprechen mit den Unternehmern und prüfen die Unter
lagen. Mit ihrer Sachkunde und Erfahrung beurteilen sie Chancen und Risiken. 
Branchenvergleiche, eigene Erfahrungen, aber auch das Wissen von Kam-
mern, Verbänden und Spezialisten helfen dabei.

 
Für die positive Bürgschaftsentscheidung müssen folgende Punkte erfüllt sein:

•	 Es liegen geordnete finanzielle Verhältnisse vor.
•	 Das Unternehmen wird fachlich und kaufmännisch qualifiziert geleitet. 
•	 Es können dauerhaft ausreichende Erträge erwirtschaftet werden.

Sind wir von der Tragfähigkeit der Geschäftsidee überzeugt, bürgen wir.

Antragsverfahren

Gute Vorbereitung für eine zügige Entscheidung

Die Prüfung eines Bürgschaftsantrages ist eine individuelle Beurteilung. Die 
Bürgschaftsbank übernimmt bis zu 80 % des Kreditrisikos, das die Haus-
bank allein nicht schultern kann. Eine eingehende Prüfung der Erfolgsaus
sichten ist die Voraussetzung für eine sachgerechte Entscheidung. Je besser 
und aussagekräftiger die Unterlagen sind, desto schneller kommen wir 
zu einem Ergebnis. Aber Sorgfalt muss sein: Im Bedarfsfall holen wir den 
Rat von externen Sachverständigen hinzu. Unsere Berater sprechen mit 
den Unternehmen. Häufig verschaffen wir uns vor Ort einen Eindruck des 
Unternehmens. 

Aufgaben und  
	 Ziele

      „Wir bürgen für  
                   gute Ideen.“ 

Aber, beachten Sie!  
 
Wir möchten die betriebliche Zukunft 
der Unternehmen gestalten, nicht deren 
Vergangenheit bewältigen. Deshalb ver-
bürgen wir  keine Sanierungskredite und 
auch keine Kredite zur Umschuldung von 
Bankkrediten.

Was wird gefördert?
 
Wir fördern alle betriebswirtschaftlich  
sinnvollen und vertretbaren Vorhaben wie:

•	 Existenzgründungen

•	 Geschäftsübernahmen

•	 Gesellschafterauszahlungen

•	 Vorratsfinanzierungen

•	 Betriebserweiterungen und  
-verlagerungen

•	 bauliche und maschinelle Investitionen

•	 Stellung von Bürgschaften für 
Anzahlungen, Vertragserfüllungen und 
Gewährleistungen

Die EU-Beihilferichtlinien, denen die 
Bürgschaftsbank unterliegt, können in 
Einzelfällen einer Förderung entgegen 
stehen.

Die Träger der  
Bürgschaftsbank Hessen 

•	 die Industrie- und Handelskammern

•	 die Handwerkskammern

•	 die Architekten-, Ingenieur-  
und Steuerberaterkammern

•	 die Fachverbände verschiedener 
Wirtschaftszweige

•	 Institute der Kreditwirtschaft

•	 eine Versicherungsgesellschaft

Wer wir sind, was wir tun
Die Bürgschaftsbank Hessen ist eine Selbsthilfeeinrichtung der 

hessischen Wirtschaft. 

Wir fördern kleine und mittelständische Unternehmen in Hessen 
durch Ausfallbürgschaften. Diese sind für die Banken vollwertige 
Kreditsicherheiten. Mit der Bürgschaft übernehmen wir wes-
entliche Teile des Kreditrisikos und ermöglichen kreditfinan-
zierte Investitionen, wenn die Unternehmen für diese Kredite 
keine ausreichenden Sicherheiten stellen können. 

Mehr Chancengleichheit für Mittelständler, das ist unser Ziel. 
Eine bessere Kreditversorgung erhöht die Chancen der mittel-
ständischen Wirtschaft im Wettbewerb.

Wir übernehmen Bürgschaften bis zu 80 % der Kreditsumme und 
maximal 1,0 Mio. . Die Bundesrepublik Deutschland und das Land 

Hessen unterstützen unsere Fördertätigkeit teilweise durch Rück-
bürgschaften. 

Dies verpflichtet uns wegen der möglichen Inanspruchnahme öffentlicher 
Mittel zu sorgfältiger Geschäftsführung und zu einem Abwägen zwischen 
Hilfsbereitschaft und kaufmännischer Vorsicht.

Wer wird gefördert? 
Wir bürgen für Unternehmen aus

dem Handwerk, dem Groß- und Einzelhandel sowie für Handelsvertreter, der 
Industrie, der Verkehrswirtschaft, dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem 
Dienstleistungsbereich, dem Garten- und Landschaftsbau sowie für Ange-
hörige der Freien Berufe.

Unsere Philosophie
„Kein erfolgversprechendes Vorhaben darf an fehlenden Sicherheiten 
scheitern!“

Eine typische Situation für ein mittelständisches Unternehmen: Neue Inves-
titionen, eine neue Filiale, ein neues Produkt – gute Chancen, Geld zu ver
dienen. Aber die Finanzierung ...

Die Hausbank ist interessiert, aber die Sicherheiten reichen nicht. Sie 
benötigt einen Partner, weil sie das Risiko nicht allein schultern möchte. Ein 
klarer Fall für die Bürgschaftsbank.

Die Bürgschaftsbank ersetzt mit ihrer Bürgschaftsübernahme fehlende 
Sicherheiten. Im Einzelfall werden bis zu 80 % der Kredite für gewerbliche 
Vorhaben verbürgt, die maximale Bürgschaft beträgt 1,0 Mio. . 
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